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JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 18.01.2005

Rechtssatz

Kann nicht mit der strafrechtlich gebotenen Sicherheit festgestellt werden, dass der Beschuldigte als Lenker eines Pkw
bei gehoriger Aufmerksamkeit den Verkehrsunfall hatte erkennen kdnnen, weil es aufgrund des Umstandes, dass am
Fahrzeug des Beschuldigten die Stof3stange nicht beschadigt wurde, eher unwahrscheinlich ist, dass der
Fahrzeuglenker die Berihrung mit einem anderen Fahrzeug hatte wahrnehmen kénnen und auch am Fahrzeug des
Beschuldigten kein Schaden entstanden ist, so ist das Verwaltungsverfahren einzustellen. (Einstellung des Verfahrens)

Schlagworte
In dubio pro reo, gehorige Aufmerksamkeit, Verschulden, Bertihrung mit anderem Fahrzeug, Verkehrsunfall,
Wahrnehmung der Beschadigung

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 2005/01/18 KUVS-1105-1106/5/2004
	JUSLINE Entscheidung


